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RS OGH 1952/6/18 3Ob361/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1952

Norm

ABGB §171 b

Rechtssatz

Zur Verp4egung im Sinne des § 171 ABGB gehören auch die Kosten der Erziehung. Die Frage, ob die Erben auch für die

Kosten der Erziehung eines unehelichen Kindes aufzukommen haben, betrifft den Grund des Unterhaltsanspruches.
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